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Laien ausgebracht werden durften. Dies gilt unabhängig von 
der Klassifizierung der Verpackungsverordnung in schadstoff
frei und schadstoffhaltig. Spuren dieser Stoffe finden sich <1uf
grund von Migration noch in den Wandungen der Verpackun
gen. Die Behälter sind folglich kein „normaler" Hausmüll. 
Für die ordnungsgemäße stoffliche Verwertung von Pflanzen
schutzmittel-Verpackungen ist es grundlegende Vorausset
zung, dass sie restentleert und gespült sind. Deshalb ist das 
Spülen auch ein Teil der „Guten landwirtschaftlichen Praxis" 
i. S. v. § 2 a Abs. 2 Pflanzenschutzgesetz i. V. m. der Bekannt
machung der Grundsätze für die Durchführung der guten fach
lichen Praxis im Pflanzenschutz vom 30. 9. 19987). Die Sau
berkeit ist vor der Einbringung in das System zwingend zu 
prüfen, was ein verbrauchernahes duales System nicht leisten 
kann. 
Ohne Kontrolle besteht die große Gefahr von Fehlwürfen, d. h. 
die Einbringung von ungespülten bzw. nicht vollständig ent
leerten Verpackungen in ein System. Die damit einhergehende 
Systemunverträglichkeit würde hohe Kosten wegen der erfor
derlichen Sonderabfallbeseitigung verursachen. Die Folge 
wäre, dass die gemäß Anhang I der Verpack V einzuhaltenden 
Quoten gefährdet wären. 
Ein eigenständiges duales System für Pflanzenschutzmittel
Verpackungen des agrargewerblichen Bereichs wäre nicht fi
nanzierbar. 

Eine Interpretation des Wortlauts von § 6 Abs. ! letzter Satz Ver
pack V dahingehend, dass bei der fehlenden Möglichkeit der Be
teiligung an einem dualen System nur die Verwertungsanforde
rungen nach Nummer l des Anhangs I entfallen und die sons
tigen Pflichten des § 6 Abs. 1 Verpack V bestehen bleiben, ver
stieße gegen den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit. Dieser be
sagt, Maßnahmen müssen nicht nur geeignet und erforderlich, 
sondern auch angemessen sein. Die permanente Rücknahme der 
Verpackungen am Ort der tatsächlichen Übergabe oder in dessen 
unmittelbarer Nähe und zudem noch die Erstellung eines forma
len sowie aufwendigen Mengenstromnachweises wären im Hin
blick auf die zu erwartende Verpackungsmenge unangemessen. 
Der Gesetzgeber wollte auch mit der Verpackungsverordnung 
praktikable Branchensysteme nicht verhindern. Dafür spricht der 
Wortlaut des§ 1 S. l VerpackV. Es wird als abfallwirtschaftliches 
Ziel hervorgehoben, die Verpackungsverordnung bezwecke, die 
Auswirkungen von Abfällen aus Verpackungen auf die Umwelt 
zu vermeiden oder zu verringern. Dieses abfallwirtschaftliche 
Ziel erfüllt PAMIRA. PAMIRA führt die gesammelten Ver
packungen einer Verwertung im Inland zu. Die Dokumentation 
der Ergebnisse seiner Tätigkeit wird jährlich von einem Wirt
schaftsprüfer testiert. 

Dies bedeutet für PAMIRA: 

Verpflichtung zur Erfüllung der Verwertungsanforderungen 
von§§ 4 Abs. 2 und 7 Abs. 2 Verpack V, d. h. (stoffliche) Ver
wertung für sämtliche Verkaufsverpackungen von Pflanzen
schutzmitteln des agrargewerblichen Bereichs, soweit dies 
technisch möglich und wirtschaftlich zumutbar ist. 
Keine Verpflichtung zur Einrichtung zweier voneinander ge
trennter Entsorgungswege für agrargewerbliche Pflanzen
schutzmittel-Verpackungen, d. h. kostenoptimale Sammlung 
und Verwertung sowie Vereinfachung für den Landwirt. 
Keine Verpflichtung zur Elfüllung der Anforderungen des An
hangs I Nr. 1 Verpack V, d. h. keine Pflicht zur Erfüllung von 
Sammel- und Verwertungsquoten. 
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Keine Verpflichtung zur Elfüllung der Anforderungen des An
hangs I Nr. 2 Verpack V, d. h. keine Pflicht zur Vorlage eines 
formalisierten und umfangreichen Nachweises über die Erfül
lung von Rücknahme- und Verwertungsanforderungen. 
Verpflichtung zur Schaffung unentgeltlicher Rückgabemög
lichkeiten. 
Verpflichtung zur Einrichtung von Sammelstellen in zumut
baren Entfernungen. 
Keine Verpflichtung zu permanenten Sammlungen, d. h. sach
dienliche Ausrichtung der Sammeltermine an den Sammel
stellen nach den saisonalen Anwendungszeitpunkten für 
Pflanzenschutzmittel. 

Fazit 

PAMIRA ist ein praktikables und zukunftsorientiertes Modell 
zur sicheren Rückführung und Verwertung von Pflanzenschutz
Verpackungen des agrargewerblichen Bereichs. Als Branchen
lösung stellt das „geschlossene" System die sicherste und kosten
optimale Lösung dar. In einigen EU-Mitgliedstaaten haben sich 
inzwischen in Anlehnung an die Elfahrungen in Deutschland 
ähnliche Systeme etabliert oder befinden sich im Aufbau, so in 
Frankreich, Belgien, Spanien und Italien. Es ist zu wünschen, 
dass sich PAMIRA entsprechend den Bedürfnissen in der Land
wirtschaft fortentwickeln kann. Das Rücknahmesystem ist dabei 
insbesondere auf die Akzeptanz in der Landwirtschaft angewie
sen. 
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MITTEILUNGEN 

Das zukünftige europäische Lebensmittel
recht 

Nach ihrer Ankündigung im Weißbuch zur Lebensmittelsicher
heit (KOM (1999) 719 endg., 12. Januar 2000) hat die Euro
päische Kommission am 8. November 2000 eine Verordnung des 
Europäischen Parlaments und des Rates zur Festlegung der all
gemeinen Grundsätze und Erfordernisse des Lebensmittelrechts, 
zur Einrichtung der Europäischen Lebensmittelbehörde und zur 
Festlegung von Verfahren zur Lebensmittelsicherheit vorgelegt 
(KOM (2000) 716 endg.). Das Vorsorgeprinzip, das im Februar 
von der Kommission vorgestellt wurde, ist in dem vorliegenden 
Entwurf integriert. Im Folgenden soll ein kurzer Überblick über 
den Verordnungsentwurf gegeben werden. 

Der Vorschlag der Kommission gliedert sich in fünf Titel mit 
insgesamt 66 Artikeln. Die fünf Titel befassen sich mit 
• Anwendungsbereich und Begriffsbestimmungen 
• Allgemeines Lebensmittelrecht 
• Europäische Lebensmittelbehörde 
• Schnellwarnsystem, Krisenmanagement und Notfälle 
• Verfahren und Schlussbestimmungen 

Anwendungsbereich und Begriffsbestimmungen 

Die nachfolgend aufgeführten Ziele werden mit der Verordnung 
angestrebt: 

Nachrichtenbl. Deut. Pflanzenschutzd. 53. 2001 



• Das Lebensmittelrecht soll für ein hohes Gesundheitsschutz
niveau sorgen. 

• Das reibungslose Funktionieren des Binnenmarktes für siche
re Lebens- und Futtermittel soll sichergestellt werden. 

• Klare Beg1iffsbestimmungen (einschließlich der Definition 
des Lebensmittelbegriffs) sollen zur Verbesserung der Konsis
tenz und Rechtssicherheit beitragen. 

Lebensmittel werden in Artikel 2 folgendermaßen definiert: 
„Lebensmittelrechtlich sind Lebens- oder Nahrungsmittel alle 
Stoffe oder Erzeugnisse, die dazu bestimmt sind oder von denen 
erwartet werden kann, in verarbeitetem, teilweise verarbeitetem 
oder unverarbeitetem Zustand von Menschen aufgenommen zu 
werden." 

Zu den Lebensmitteln sind auch Wasser, Getränke, Kaugummi 
und alle Stoffe, die dem Lebensmittel bei seiner Herstellung oder 
Ver- oder Bearbeitung absichtlich zugesetzt werden, zu zählen 
(Art. 2 Abs. 2). Auch wird aufgeführt, dass Futtermittel, lebende 
Tiere, falls sie nicht für den menschlichen Verzehr zubereitet, 
verpackt und/oder tafelfertig gemacht werden ( d. h., dass z.B. 
Austern zu den Lebensmitteln gehören), Pflanzen vor dem Ern
ten, Arzneimittel, kosmetische Mittel, Tabak und Tabakerzeug
nisse und Betäubungsmittel und psychotrope Stoffe nicht zu den 
Lebensmitteln gerechnet werden (Art. 2 Abs. 3). Diese Klar
stellungen sind auch für die spätere Abgrenzung von anderen 
Rechtsbereichen notwendig. 

Durch weitere Begriffsbestimmungen (Art. 3) wird aber auch 
deutlich, wie weit der Begriff Lebensmittel letztendlich reicht. 
So werden Futtermittel, wenn sie dazu bestimmt sind, an Tiere, 
die der Nahrungsgewinnung dienen, verfüttert zu werden, von 
den Regelungen dieser Verordnung erfasst. Die Regelungen rei
chen letztendlich von der Primärproduktion (z.B. Landwirt
schaft, Fischerei) bis zur Verteilung an den Endverbraucher (z.B. 
Läden, Restaurants). 

Allgemeines Lebensmittelrecht 

Die durch das Lebensmittelrecht verfolgten allgemeinen Ziele 
sind in Artikel 5 definiert: 
„Das Lebensmittelrecht verfolgt eines oder mehrere der allge
meinen Ziele des Schutzes des Lebens, der Gesundheit oder der 
Sicherheit des Menschen, des Schutzes der Verbraucherinteres
sen sowie andere geeignete Ziele einschließlich Umweltschutz, 
Schutz der Gesundheit und des Lebens von Tieren und ihre art
gerechte Haltung sowie Schutz von Gesundheit und Leben der 
Pflanzen." 

Diese Ziele sollen durch die dargestellten Anforderungen er
reicht werden: 
• Grundanforderung an das Lebensmittelrecht ist eine quali

fizierte, transparente und unabhängige wissenschaftliche Be
ratung unter Berücksichtigung der drei miteinander verbun
denen Einzelschritte der Risikoanalyse: Risikobewertung, 
Risikomanagement und Risikokommunikation. 

• Die Anwendung des Vorsorgeprinzips zur Erarbeitung vorläu
figer Maßnahmen dort, wo ein unvertretbares Gesundheits
risiko festgestellt worden ist, aber weitere wissenschaftliche 
Daten benötigt werden, um zu einer umfassenden Bewertung 
des Gesundheitsrisikos zu kommen. 

• Schutz der Verbraucher vor Täuschung und Anspruch auf Zu
gang zu präzisen Informationen. 

• Rückverfolgbarkeit von Lebens- und Futtermitteln, von In
haltsstoffen und von der Nahrungsgewinnung dienenden Tie
ren. 

• Die Hauptverantwortung für sichere Lebens- und Futtermittel 
tragen die Lebensmittel- bzw. Futtermittelunternehmen. 

• Die Mitgliedstaaten sind für die Durchsetzung des Lebens
mittelrechts verantwortlich. 
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• Es muss gewährleistet sein, dass nur sichere Lebens- und Fut
termittel in den Verkehr gelangen. 

• Anerkennung der internationalen Verpflichtungen der Ge
meinschaft insbesondere beim Handel. 

• Transparenz bei der Entwicklung des Lebensmittelrechts und 
beim Zugang zur Information in diesem Zusammenhang. 

• Verantwortlichkeit der Futtermittelbetriebe, soweit deren Pro
dukte oder Aktivitäten sich negativ auf die Lebensmittel
sicherheit auswirken können. 

Einige Punkte sollen noch einmal näher beleuchtet werden. Der 
Schutz der Gesundheit ist unmittelbar mit der Bewertung von 
Risiken verbunden. Die Risikobewertung soll transparent ge
macht werden, wobei Unabhängigkeit und Objektivität anzu
streben sind. Auch soll die Risikobewertung auf dem neuesten 
wissenschaftlichen Kenntnis~tand beruhen. 

Den Rahmen, welche Risiken zu akzeptieren sind, gibt der Ar
tikel 12 vor: „Es dfüfen nur Lebensmittel in Verkehr gebracht 
werden, die unter den normalen und vernünftigerweise vorher
sehbaren Bedingungen ihres Verzehrs sicher sind. 

Lebensmittel gelten als unsicher, wenn sie 
potentiell gesundheitsschädlich sind, 

- zum Verzehr durch den Menschen untauglich oder kontami-
niert sind." 

Niemand wird beispielsweise den Verzehr von Kartoffeln unter
sagen, da vernünftigerweise die unterirdischen Knollen und nicht 
die oberirdischen Beeren verzehrt werden. Andererseits werden 
eine Reihe von Stoffen nicht auf Lebensmitteln vorhanden sein 
dürfen, wenn ihr Risikopotential nicht durch entsprechende Un
tersuchungen abgeklärt ist und wenn keine Höchstmengen o. ä. 
festgelegt sind. 

Die Anforderungen, die für die Erzeugung von Lebensmitteln 
innerhalb der Gemeinschaft gelten, werden auch an ein- bzw. 
ausgeführte Lebensmittel und Futtermittel gestellt. Damit wird 
die Tatsache berücksichtigt, dass die Gemeinschaft weltweit der 
größte Importeur und Exporteur von Lebensmitteln ist und der 
Handel mit Ländern rund um den Globus eine immer größere 
Vielfalt von Lebensmitteln umfasst. 

Europäische Lebensmittelbehörde 

Der Auftrag der Europäischen Lebensmittelbehörde wird 111 

Artikel 21 dargelegt. Er umfasst: 
1. Beiträge 
• zum Schutz von menschlichem Leben und menschlicher Ge-

sundheit, 
• zur Tiergesundheit und zum Tierschutz, 
• zum Schutz von pflanzlichem Leben, 
• zum Umweltschutz 
• zum Gesundheitsschutz für Arbeitnehmer 

2. Erleichterung des Funktionierens des Binnenmarktes durch 
die Schaffung eines einheitlichen und kohärenten Systems zur 
wissenschaftlichen und technischen Unterstützung für die Recht
setzung und Politik der Gemeinschaft 

3. Bereitstellung unabhängiger Informationen und Risikokom
munikation 
• in allen Bereichen, die sich direkt oder indirekt auf die Le

bensmittelsicherheit auswirken, 
• in den Bereichen Tiergesundheit, Tierschutz und Pflanzen

gesundheit, 
• im Bereich der Ernährung, 
• in allen Fragen, die sich auf genetisch veränderte Organismen 

im Sinne der Richtlinie 90/220/EG beziehen. Im Falle gene
tisch veränderter Organismen, bei denen es sich nicht um Le
bens- oder Futtermittel handelt, beschränkt sich der Auftrag 
der Behörde auf die Erstellung wissenschaftlicher Gutachten. 
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4. Betrieb des Schnellwarnsystems für Lebens- und Futtermittel. 

Die Europäische Lebensmittelbehörde wird diesem Auftrag u. a. 
durch Erstellung von wissenschaftlichen Gutachten, Datenerhe
bung und -analyse und Vergabe eigener Forschungsarbeiten 
gerecht. Dabei ist sie aufgefordert, mit den Behörden und For
schungseinrichtungen der EU und den Mitgliedstaaten zusam
menzuarbeiten. Allerdings bleiben die Aufgaben der Euro
päischen Agentur für die Beurteilung von Arzneimitteln (EMEA) 
unberührt. 

Die Behörde wird von einem Geschäftsführenden Direktor als 
gesetzlichem Vertreter geleitet. Ihm untersteht das für die Be
wältigung der Aufgaben und die Unterstützung des Verwaltungs
rates, des Beirates, des Wissenschaftlichen Ausschusses und der 
Wissenschaftlichen Gremien benötigte Personal. 

Der Verwaltungsrat stellt sicher, dass die Behörde die ihr zu
gewiesenen Aufgaben wahrnimmt und ihren Auftrag erfüllt. Er 
besteht aus 16 Mitgliedern. Vier Vertreter werden vom Minister
rat ernannt, vier Vertreter vom Europäischen Parlament benannt, 
4 Vertreter entsendet die Kommission und vier Vertreter der Ver
braucher und der Industrie werden von der Kommission benannt. 
Die Amtszeit beträgt 4 Jahre mit einmaliger Verlängerungs
möglichkeit. 

Der Beirat berät den Geschäftsführenden Direktor und ist für 
die Zusammenarbeit mit den Behörden der Mitgliedstaaten zu
ständig. Daher entsendet jeder Mitgliedstaat einen Vertreter. Bei
ratsmitglieder dürfen nicht gleichzeitig im Verwaltungsrat tätig 
sein. 

Die Arbeiten des Wissenschaftlichen Ausschusses bestehen 
hauptsächlich in der Koordination der Wissenschaftlichen Gre
mien und in der Festlegung und Harmonisierung der Arbeits
verfahren und -methoden dieser Gremien. Ihm gehören die Vor
sitzenden der Wissenschaftlichen Gremien und sechs weitere 
unabhängige Wissenschaftler an. 

Die Wissenschaftlichen Gremien (und der Wissenschaftliche 
Ausschuss) sind zuständig für die Erstellung der wissenschaft
lichen Gutachten. Derzeit sind acht Gremien vorgesehen, die den 
derzeit eingesetzten Wissenschaftlichen Ausschüssen entspre
chen. Die Zahl der Wissenschaftler in diesen Gremien ist nicht 
näher spezifiziert; er richtet sich nach dem Umfang der zu er
stellenden Gutachten. Die Amtszeit beträgt drei Jahre mit Mög
lichkeit der Wiederernennung. 

Die nachfolgende Tabelle gibt eine Schätzung des Personals 
und des Haushaltsvolumens der Europäischen Lebensmittel
behörde wieder. Die Daten basieren auf einer Analyse vergleich
barer Einrichtungen. 

Tab.1. 

Zeitpunkt 

im 1. Jahr 
nach 3 Jahren 
nach 5 Jahren 

Personal 

255 Mitarbeiter 
339 Mitarbeiter 

Haushalt (Mill. Euro) 

9 
44,4 
67,2 

Die Sollstärke der Behörde soll nach 5 Jahren erreicht sein. 
Eine kleine Anzahl an Mitarbeitern kommt aus der Kommission; 
der Rest wird hauptsächlich über befristete, verlängerbare Ver
träge eingestellt. Die Finanzierung erfolgt über die Gemein
schaft. 

Nach drei Jahren ist eine Überprüfung der Arbeit der Euro
päischen Lebensmittelbehörde und ihrer Auswirkungen vorge
sehen. Zu diesem Zeitpunkt soll auch darüber entschieden 
werden, ob für bestimmte Arbeiten der Behörde Gebühren er
hoben werden sollen. 

Schnellwarnsystem, Krisenmanagement und Notfälle 

Analog zum Schnellwarnsystem, das im Rahmen der Richtlinie 
über die allgemeine Produktsicherheit eingeführt wurde, soll ein 
Schnellwarnsystem für Lebens- und Futtermittel eingerichtet 
werden. Mit diesem System sollen die Kommission und die Mit
gliedstaaten über Probleme, die in einem Mitgliedstaat aufgetre
ten sind, schnell und möglichst umfassend informiert werden. 
Aus diesem Grunde hat die Europäische Lebensmittelbehörde 
die Möglichkeit, eingehende Meldungen mit weiteren Daten und 
Erkenntnissen zu hinterlegen, bevor diese Meldungen weiter
geleitet werden. Das System kann für Nichtmitgliedstaaten und 
internationale Organisationen geöffnet werden. 

Zu den neuen Instrumenten zählt auch ein Plan für das Krisen
management und die Möglichkeit der Kommission, erforder
lichenfalls einen Krisenstab einzusetzen, an welchem die Euro
päische Lebensmittelbehörde beteiligt wird. Die Behörde soll 
den Krisenstab in wissenschaftlicher und technischer Hinsicht 
unterstützen. 

Bei Notfällen können nunmehr auch Sofortmaßnahmen ergrif
fen werden. 

Verfahren und Schlussbestimmungen 

Es wird ein Ausschuss für Lebensmittelsicherheit und Tier
gesundheit eingerichtet, der die bisher tätigen Ständigen Aus
schüsse (den Ständigen Lebensmittelausschuss, den Ständigen 
Futtermittelausschuss, den Ständigen Veterinärausschuss sowie 
den Ständigen Ausschuss für Pflanzenschutz) ersetzt. 

Ein Regelungsverfahren und ein Vermittlungsverfahren für die 
anstehenden Tätigkeiten werden etabliert. Das bestehende Le
bensmittelrecht gilt zunächst fort. Es ist allerdings zu überprüfen 
und an die Ausführungen dieser Verordnung anzupassen. Ein 
Zeitrahmen wird hier allerdings nicht vorgegeben. 

Über den Sitz der Europäischen Lebensmittelbehörde wird 
erst später entschieden. 

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass es sich bei 
diesem Vorschlag um eine Rahmenverordnung handelt. Aus die
sem Grunde sind ihr auch nur wenige konkrete Anforderungen 
zu den einzelnen betroffenen Rechtsbereichen zu entnehmen. 
Damit ist vorgegeben, dass alle nachgeordneten rechtlichen Re
gelungen in einem bestimmten zeitlichen Rahmen angepasst 
werden müssen. Hierbei ist darauf zu achten, dass der vorgege
bene Rahmen sinnvoll mit Leben gefüllt wird. 

K. HOHGARDT (Braunschweig) 
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